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a) Die Strafentlassenen sind entsprechend 
den Möglichkeiten und ihrer fachlichen 
Qualifikation in den Produktionspro
zeß und in ein geeignetes Arbeitskollek
tiv einzugliedern. Dies ist bereits wäh
rend des Strafvollzugs vorzubereiten.

b) Der im Strafvollzug begonnene Erzie
hungsprozeß ist in den Arbeitskollekti
ven gemeinsam mit den gesellschaft
lichen Organisationen kontinuierlich 
und zielstrebig fortzusetzen. Dazu ist 
bereits in Vorbereitung der Wiederein
gliederung die Bereitschaft der Kollek
tive zur Übernahme erzieherischer Auf
gaben zu fördern, besonders zur Bürg
schaftsübernahme bei Strafaussetzung 
auf Bewährung gemäß § 45 Abs. 2 und 
zur Übernahme von Erziehungsaufträ
gen gemäß § 45 Abs. 4 und § 47 Abs. 2 
Ziff. 1. Im Mittelpunkt der Aufmerk-

% samkeit des Erziehungsprozesses der 
Strafentlassenen muß die exakte Er
füllung der dem Strafentlassenen auf
erlegten Verpflichtungen und Auflagen 
gemäß § 45 bzw. §§ 47, 48 stehen.

c) Sie haben bei der Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen eng mit den staatlichen 
Organen, insbesondere den Gerichten, 
den Räten der Kreise, Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden zusammenzu
arbeiten und den ehrenamtlichen Hel
fern, die die zuständigen staatlichen 
Organe in ihrer Arbeit unterstützen, 
zu helfen.

2. Bei der Realisierung dieser Aufgaben 
sind sowohl der Bewußtseins- und Ent
wicklungsstand des Strafentlassenen, seine 
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
seine Bereitschaft zur Selbsterziehung als 
auch seine zukünftigen Lebens- und Ar
beitsbedingungen zu berücksichtigen. Die 
Kollektive und ihre Leiter sind über ihre 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Wie
dereingliederung und über die dem Straf
entlassenen übertragenen Verpflichtungen 
zu unterrichten. Bei der Erziehung der aus

dem Strafvollzug entlassenen Bürger hat 
der Leiter eng mit den gesellschaftlichen 
Kräften des Wohngebietes zusammenzu
arbeiten sowie die Hinweise und Ratschläge 
der 'Kollektive für geeignete Formen und 
Methoden der Erziehung und Selbsterzie
hung (z. B. Patenschaften), der fachlichen 
Qualifizierung, der künftigen gesellschaft
lichen Tätigkeit und Freizeitgestaltung des 
Strafentlassenen und der Kontrolle über 
die Realisierung der festgelegten Maßnah
men zu beachten.
Um die im Strafvollzug begonnene positive 
Entwicklung fortzuführen, muß die 
Unterstützung bei der Wiedereingliede
rung die vertrauensvolle Hilfe bei der 
Überwindung persönlicher Schwierigkei
ten ebenso einschließen wie die offene 
Auseinandersetzung mit dem Strafentlasse
nen, wenn er die an ihn gestellten Anfor
derungen nicht erfüllt oder sich in anderer 
Weise undiszipliniert verhält.
Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen 
sind für die Erfüllung der ihnen obliegen
den Rechtspflichten gegenüber ihren zu
ständigen übergeordneten Organen re
chenschaftspflichtig (§ 26). Diese Organe 
haben die Wiedereingliederung in den un
terstellten Betrieben, Einrichtungen und 
Genossenschaften anzuleiten und zu kon
trollieren (vgl. § 9 Abs. 2 Wiedereingliede
rungsgesetz).

3. Nach Abs. 2 haben die Leiter der Be
triebe und Einrichtungen und die Vor
stände der Genossenschaften das Recht, in 
den Fällen, in denen der Strafentlassene 
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
die ihm im Zusammenhang mit der Straf
aussetzung auf Bewährung gemäß § 45 
Abs. 3 Ziff. 1, 2, 3 und 8 auf erlegt wurden, 
Maßnahmen der disziplinarischen Verant
wortlichkeit anzuwenden, gerichtliche 
Maßnahmen nach § 35 Abs. 5 oder den 
Vollzug der restlichen Freiheitsstrafe bei 
Gericht zu beantragen (vgl. § 32 Anm. 4).
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